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Vertrag über ELLA-Ladekarte 
 
 
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und in Blockbuchstaben aus und senden, faxen oder mailen Sie es an ELLA. 
Hiermit stelle ich an ELLA GmbH & Co KG (im Folgenden „ELLA“), Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag, zu den umseitigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) das Angebot auf Abschluss eines Vertrages über den bargeldlosen Bezug von Dienstleistungen an ausgewiesenen 
Ladestationen gegen Vorlage der ELLA-Ladekarte. Der Vertrag tritt durch die Aktivierung der ELLA-Ladekarte durch ELLA in Kraft. 

 
1. Meine Kundendaten (Bitte je nach Zutreffen persönliche oder Firmendaten einfügen)   
   
Anrede __________     Titel _____________     Karten-/Kundennummer* ______________________________ 

Vorname ______________________      Nachname/Firmenname ____________________________________ 

Geburtsdatum ______________________    UID-/Firmenbuchnr. __________________________________ 

PLZ Ort, Str. Nr./Stg./Tür _____________________________________________________________________ 

E-Mail __________________________________                        Telefon _________________________________ 
              
2. Vertragsgegenstand 
 
ELLA gewährt dem Kunden die Möglichkeit, an ausgewiesenen Ladestationen Dienstleistungen 
bargeldlos gegen Vorlage der ELLA-Ladekarte zu beziehen. Die Höhe des für die Ladung zu 
entrichtenden Entgelts pro Minute und/oder kWh ist an den Ladestationen bzw. auf 
www.ella.at/leistungen ausgewiesen. 

 
3. SEPA-Lastschrift-Mandat (Bankeinzugsermächtigung) 
 
Name Kontoinhaber ___________________________          BIC ______________________________________ 

IBAN _________________________________________  

Ort, Datum ___________________________________           _________________________________________ 

                                                                                Unterschrift für SEPA-Lastschriftmandat  
                                                                                                                                                          (Kontoinhaber/Zahlungsberechtigter)  
 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen ELLA GmbH & Co KG (Creditor-ID AT85ZZZ00000062426), Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag, Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von ELLA GmbH 
& Co KG auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird zu einem späteren Zeitpunkt zugeteilt. 

 
4. Datenschutz & Marketing 
 
Nähere Informationen zu Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitungen sowie zu den Rechten auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Widerruf und Übertragbarkeit finden sich auf www.ella.at/datenschutz. Weiters besteht die 
Möglichkeit einer Kontaktaufnahme unter datenschutz@ella.at sowie an die Österreichische Datenschutzbehörde.  
 
Zu Informations- und Marketingzwecken wird unter den Voraussetzungen des § 107 Abs 3 TKG elektronische Post betreffend 
Produkte und Dienstleistungen der ELLA GmbH & Co KG versandt. Die Ablehnung der Zusendung elektronischer Post kann per 
E-Mail an datenschutz@ella.at oder Post an ELLA GmbH & Co KG, Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag, übermittelt werden oder 
hier erfolgen:  
 

       Nein, danke, ich möchte keine elektronische Post betreffend          
Produkte und Dienstleistungen der ELLA GmbH & Co KG erhalten. 

  
Die umseitigen AGB sind Vertragsbestandteil. Für Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG (Privatkunden) gilt zusätzlich: Mit Unterschrift wird die 
Kenntnisnahme der Belehrung über das Rücktrittsrecht gemäß § 11 FAGG sowie § 3 KSchG (Information zur Ausübung des Widerrufsrechts) 
bestätigt und um Beginn der Dienstleistungen vor Ablauf der Rücktrittsfrist gemäß § 10 FAGG ersucht.  
 
 

 

                    
Ort, Datum ________________________  Unterschrift Kunde ______________________________ 

* nur von bestehenden ELLA-Kunden auszufüllen 

http://www.ella.at/leistungen
http://www.ella.at/datenschutz
mailto:datenschutz@ella.at
mailto:datenschutz@ella.at


Allgemeine Geschäftsbedingungen für Ladekarten der 
ELLA GmbH & Co KG – Fassung März 2022  
 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
enthalten allgemeine Bestimmungen, die Teil der Kunden-
vereinbarung sind, sowie von ELLA GmbH & Co KG auf-
grund der einschlägigen Gesetze in Bezug auf Verbrau-
cher, insbesondere des Konsumentenschutzgesetzes 
(KSchG) und des Fern- und Auswärts-Geschäfte-Gesetzes 
(FAGG), zu erteilende Informationen. 
 
ELLA GmbH & Co KG hält ausdrücklich fest, dass der in die-
sen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendete Be-
griff „Kunde“ sowohl für Kundinnen als auch für Kunden 
steht. Die Unterscheidung wurde aus Gründen der Lesbar-
keit nicht durchgehend getroffen. 
 
1.   Allgemeines 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein we-
sentlicher Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem 
Kunden und der ELLA GmbH & Co KG (im Folgenden kurz 
ELLA) über den Erwerb und die Nutzung der ELLA-Lade-
karte. 
 
2.   Begriffsbestimmungen 
 
2.1. ELLA-Ladekarte (im Folgenden kurz Ladekarte): Wird 
von ELLA ausgegeben, wird durch Registrierung freige-
schaltet, dient der Identifikation des Kunden, ermöglicht 
das Laden an ausgewiesenen Ladestationen und dient zur 
Verrechnung der Ladevorgänge. 
 
2.2. E-Ladestation (im Folgenden kurz Ladestation): Ist 
eine gekennzeichnete Ladestation im Eigentum von ELLA 
oder ihrer Kooperationspartner, die mittels Ladekarte 
zum Laden eines Elektrofahrzeuges freigeschaltet werden 
kann. 
 
3   Vertragsgegenstand 
 
ELLA gewährt dem Kunden die Möglichkeit, an ausgewie-
senen Ladestationen Dienstleistungen bargeldlos gegen 
Vorlage der Ladekarte zu beziehen. Diese Vereinbarung 
verpflichtet ELLA nicht zur Erbringung einer Dienstleis-
tung im Einzelfall. Die Fähigkeit zur Erbringung der Lade-
dienstleistung kann durch eine Vielzahl an Ursachen unter-
bunden sein. Die mit der Ladekarte benutzbaren Ladesta-
tionen werden auf www.ella.at/laden ausgewiesen. 
 
4.   Abwicklung 
 
4.1. ELLA stellt dem Kunden für die Dauer der Vereinba-
rung eine Ladekarte zur Verfügung, wodurch der Kunde 
berechtigt wird, an dafür vorgesehenen Ladestationen 
eine Ladedienstleistung bargeldlos zu beziehen. Das Ei-
gentum an der Ladekarte verbleibt bei ELLA. 
 
4.2. Durch Absendung des vollständig ausgefüllten On-
line-Formulars bzw. Übermittlung des vollständig ausge-
füllten und unterzeichneten Ladekartenantrags des Kun-
den an ELLA und der darauffolgenden Aktivierung der La-
dekarte durch ELLA tritt diese Vereinbarung in Kraft. Der 
Kunde erhält mit der Zustellung der Ladekarte die Berech-
tigung, ausgewiesene Ladestationen zum Laden von Elekt-
rofahrzeugen zu nutzen. Weitere vom Kunden bestellte 
Ladekarten werden in die bestehende Vereinbarung auf-
genommen. 
 
4.3. Der Kunde wählt den für das Elektrofahrzeug bestge-
eigneten Ladepunkt und verbindet den Ladepunkt mittels 
passendem Ladekabel mit dem Elektrofahrzeug. Die Lade-
karte wird zur Freischaltung der Ladestation über den da-
für vorgesehenen Kartenleser der Ladestation gezogen 
und die Ladung dadurch freigeschalten. Die Höhe des für 
die Ladung zu entrichtenden Entgelts pro Minute 
und/oder kWh ist an den Ladestationen bzw. auf 

www.ella.at/laden ausgewiesen. ELLA behält sich eine Än-
derung der Tarife vor.  
 
4.4. Der Kunde ist nur nach Maßgabe der Verfügbarkeit 
der Ladestation berechtigt, Ladungen vorzunehmen. Im 
Falle einer Störung, bei Durchführung von Wartungsarbei-
ten, bei technischen Gebrechen oder bei Behinderung der 
Zufahrt und dgl. übernimmt ELLA keine Haftung. 
 
4.5. Der Kunde erhält von Montag bis Freitag von 05:30 bis 
23:00 und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 
08:00 bis 16:00 unter der Servicenummer 0800 203 004 
Auskünfte und Hilfestellungen zu technischen Problemen 
wie (Fehl-)Bedienung der Ladestation, Problem-/Fehler-
meldungen, Bekanntgabe der Adresse der nächstgelege-
nen Ladestationen oder funktionsuntüchtige, vergessene 
oder verlorene Ladekarte. ELLA behält sich eine Änderung 
der Zeiten vor.  
 
4.6. Je Steckertyp können unterschiedliche Leistungen an-
geboten werden, die mit unterschiedlichen Tarifen ver-
rechnet werden. Die zur Verfügung stehende Leistung 
wird direkt auf den Ladestationen angegeben und ver-
steht sich als maximale Leistung, welche reduziert sein 
kann, insbesondere wenn andere Fahrzeuge gleichzeitig 
an derselben Anlage laden oder Temperaturschwankun-
gen auftreten. Hieraus ergeben sich keine Ansprüche des 
Kunden gegen ELLA. 
 
4.7. Das an den Ladestationen bzw. auf www.ella.at/laden 
ausgewiesene Entgelt bezieht sich ausschließlich auf die 
Dienstleistung des Ladens eines Elektrofahrzeuges und 
beinhaltet keine Parkgebühren oder Entgelte, die durch 
das Abstellen des Elektrofahrzeuges entstehen (wie zum 
Beispiel Kurzparkzonen oder Gebühren für die Benützung 
privater Flächen). Ladestationen, welche sich auf dem 
Areal eines Kooperationspartners befinden, dürfen nur zu 
den ausgewiesenen Öffnungszeiten benützt werden.     
 
4.8. Auf Basis der elektronischen Aufzeichnung der Lade-
vorgänge des Kunden erstellt ELLA monatliche Rechnun-
gen. Die Übermittlung der Rechnungen an den Kunden er-
folgt per E-Mail. 
 
4.9. Der offene Rechnungsbetrag kann nach Wahl des Kun-
den entweder vom Kunden selbst mittels Überweisung 
auf das von ELLA in der Rechnung angegebene Konto 
überwiesen werden oder mittels SEPA-Lastschriftverfah-
ren direkt von der angeführten Bankverbindung des Kun-
den abgebucht werden. 
 
4.10. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit Gegenansprüchen 

an ELLA aufzurechnen, außer im Fall der Zahlungsunfähig-

keit von ELLA sowie in jenen Fällen, in denen die Gegenan-

sprüche im rechtlichen Zusammenhang mit Verbindlich-

keiten des Kunden stehen oder gerichtlich festgestellt 

oder anerkannt worden sind. 

5.   Obliegenheiten 
 
5.1. Der Kunde verpflichtet sich, für die entsprechende 
Kontodeckung zu sorgen, damit die in Rechnung gestell-
ten und fälligen Dienstleistungsentgelte per Lastschrift 
abgebucht werden können.  Im Fall der Säumigkeit ist 
ELLA berechtigt, die Ladekarte zu sperren. Mit gesperrten 
Ladekarten ist ein Freischalten einer Ladestation nicht 
möglich. ELLA ist in diesem Fall berechtigt, dem Kunden 
die gesetzlichen Verzugszinsen inklusive allfälliger Bank-
spesen verrechnen.  
 
5.2. Der Kunde muss etwaige Einwendungen gegen die 
Rechnung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungserhalt be-
kanntgeben. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Rechnung als 
akzeptiert. 
 



5.3. Die Auswahl einer Ladestation mit dem für das Elekt-
rofahrzeug passenden Steckertyp und geeigneter Leis-
tung obliegt dem Kunden.  
 
5.4. Aus Rücksichtnahme auf andere Kunden ist der Kunde 
verpflichtet, die Ladestation und den entsprechenden Ab-
stellplatz nach Beendigung der Ladung so rasch wie mög-
lich für andere Kunden wieder freizugeben. 
 
5.5. Der Kunde verpflichtet sich, die Ladestation möglichst 
schonend zu behandeln und Beschädigungen zu vermei-
den. Die widerrechtliche Nutzung der Ladestation und 
durch Kunden entstandene Schäden sind ELLA durch den 
Kunden zu ersetzen. 
 
5.6. Störungen, Beschädigungen, Verschmutzungen oder 
auch die missbräuchliche Verwendung sind an die Service-
nummer 0800 203 004 zu melden. 
 
5.7. Der Kunde hat den Anweisungen auf einem allfällig 
vorhandenen Bildschirm Folge zu leisten. 
 
5.8. Die Ladekarte ist sicher aufzubewahren. Der Kunde 
haftet bei Überlassen der Ladekarte an andere Personen 
für das Entgelt. 
 
5.9. Im Falle des Verlustes einer Ladekarte ist ELLA unver-
züglich zu informieren, damit ELLA diese Ladekarte sper-
ren kann. Alle Ladevorgänge, die bis zur Meldung des Ver-
lustes stattgefunden haben, werden dem Kunden in Rech-
nung gestellt.  
 
5.10. Bei Verlust, Beschädigung oder Ersatz der Ladekarte 
wird je Karte ein Betrag von 15 Euro in Rechnung gestellt. 
 
5.11. Im Falle eines Diebstahls der Ladekarte ist der Kunde 
verpflichtet, Anzeige zu erstatten und eine Kopie der poli-
zeilichen Anzeige an ELLA weiterzuleiten. 
 
5.12. Sollten sich die Kontaktdaten oder sonstige für die 
Durchführung dieses Vertrages notwendige Daten des 
Kunden ändern (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder 
Bankverbindung), ist dies ELLA rechtzeitig mitzuteilen. Für 
den Fall einer Adressänderung ohne entsprechende Be-
kanntgabe an ELLA gilt eine rechtsverbindliche Erklärung 
von ELLA an die zuletzt bekannt gegebene Adresse als zu-
gegangen. Gibt der Kunde die Änderung seiner Bankver-
bindung nicht rechtzeitig vor dem Einzug der nächsten fäl-
ligen Lastschrift bekannt, wird die Ladekarte gesperrt, bis 
der Kunde eine Abbuchung ermöglicht. 
 
6.   Gewährleistung & Haftung 
 
6.1. Sollte die gelieferte Ladekarte an den dafür vorgese-
henen Ladestationen nicht funktionieren, hat der Kunde 
ELLA unter der Servicenummer 0800 203 004 zu kontak-
tieren. Kann das Problem nicht mittels Fernwartung beho-
ben werden, wird die Ladekarte durch ELLA kostenlos er-
setzt. Der Kunde hat die defekte Ladekarte an ELLA zu re-
tournieren.  
 
6.2. Das Abstellen des Elektrofahrzeuges bei Ladestatio-
nen sowie der Ladevorgang erfolgen auf Risiko des Kun-
den.  
 
6.3. ELLA haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtver-
fügbarkeit der Ladestation oder durch missbräuchliche 
Nutzung durch Dritte entstehen.  
 
6.4. Der Ersatz von Schäden durch ELLA beschränkt sich, 
sofern gesetzlich zulässig, auf Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit. Dasselbe gilt für allenfalls eingesetzte Erfüllungs-
gehilfen von ELLA. 
 
7.   Dauer & Vertragsende 
 

7.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird der Vertrag 
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
 
7.2. Die Vertragspartner sind berechtigt, diesen Vertrag 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Wochen 
zum Ende eines jeden Kalendermonats schriftlich zu kün-
digen. Das Recht, diese Vereinbarung aus wichtigem 
Grund fristlos zu kündigen, bleibt davon unberührt. Ein 
solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde in 
Zahlungsverzug gerät und die Forderung trotz Mahnung 
nicht binnen einer Frist von zwei Wochen begleicht, gegen 
diese Vereinbarung wiederholt verstößt oder die Infra-
struktur missbräuchlich nutzt, schädigt oder örtliche Ob-
liegenheiten nachhaltig verletzt.  
 
7.3. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses wird die La-
dekarte automatisch und unverzüglich deaktiviert und ist 
auf Kosten und Risiko des Kunden an ELLA zu retournie-
ren.  
 
8.   Grundsätze der Datenverarbeitung 
 
Nähere Informationen über die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten finden Sie unter www.ella.at/daten-
schutz. Anfragen und Anliegen in Sachen Datenschutz kön-
nen Sie gerne an datenschutz@ella.at richten. 
 
9.   Rücktrittsrecht des Verbrauchers 
 
Hat ein Kunde, der Verbraucher im Sinne des Konsumen-
tenschutzgesetzes ist, seine Vertragserklärung weder in 
den von ELLA für ihre geschäftlichen Zwecke dauernd be-
nützten Räumen noch bei einem von dieser dafür bei einer 
Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so 
kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag ge-
mäß § 3 KSchG zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum 
Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 
Tagen (Datum der Postaufgabe) erklärt werden. Die Frist 
beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest 
den Namen und die Anschrift von ELLA, die zur Identifizie-
rung des Vertrages notwendigen Angaben sowie eine Be-
lehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und 
die Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts 
enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem 
Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Ist die Ausfol-
gung einer solchen Urkunde unterblieben, so steht dem 
Verbraucher das Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf 
Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Dieses 
Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn der Verbraucher die-
sen Vertragsabschluss selbst angebahnt hat oder wenn 
dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechun-
gen vorangegangen sind, sowie bei Verträgen nach dem 
Fern- und Auswärts-Geschäfte-Gesetz. Der Rücktritt ist an 
keine bestimmte Form gebunden. Es genügt, wenn die Er-
klärung innerhalb des genannten Zeitraumes abgesendet 
wird. Der Kunde kann dafür das auf www.ella.at abrufbare 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.  
Der Verbraucher hat das Recht, von einem Fernabsatzver-
trag gemäß § 3 Z 2 FAGG oder von einem außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag gemäß § 3 Z 1 
FAGG gemäß § 11 FAGG zurückzutreten. Die  
Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Ver-
tragsschlusses. Ist ELLA ihrer Informationspflicht gemäß § 
4 Abs 1 Z 8 FAGG nicht nachgekommen, so verlängert sich 
die Frist um 12 Monate. Holt ELLA die Information binnen 
12 Monaten nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage, 
nachdem der Verbraucher die Information erhält. Die Er-
klärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebun-
den; es genügt, wenn die Erklärung innerhalb der Frist ab-
gesendet wird. Der Kunde kann dafür das auf 
www.ella.at/laden abrufbare Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Die An-
gabe von Gründen ist nicht erforderlich. 
 
10.   Sonstiges 
 

http://www.ella.at/datenschutz
http://www.ella.at/datenschutz
mailto:datenschutz@ella.at
http://www.ella.at/


10.1. Zwischen den Vertragsparteien gilt österreichisches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart.  
 
10.2. Gerichtsstand ist das für den Sitz der ELLA sachlich 
zuständige Gericht. Für Verbraucher im Sinne des Konsu-
mentenschutzgesetzes gelten die Bestimmungen des § 14 
KSchG.  
 
10.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung 
unwirksam sein, wird die Gültigkeit dieser Vereinbarung 
im Grunde davon nicht berührt.  
 
10.4. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht 
auf das Schriftformerfordernis oder Änderungen des 
Schriftformerfordernisses.  
 
11.   Rechtsnachfolge und Übertragung  
 
ELLA ist – außer bei Kunden, die Verbraucher im Sinne des 
KSchG sind – berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus die-
sem Vertrag oder den Vertrag selbst rechtswirksam und 
schuldbefreiend auf Dritte zu übertragen. Die Vertrags-
parteien verpflichten sich, sämtliche aus diesem Vertrag 
entstehenden Rechte und Pflichten auf ihre jeweiligen 
Rechtsnachfolger zu übertragen.  
 
12.   Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen 
 
ELLA ist zu Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen berechtigt. Die Änderungen werden dem Kunden 
durch ein individuell adressiertes Schreiben oder per E-
Mail mitgeteilt. Sofern der Kunde den Änderungen nicht 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang der Ände-
rungserklärung schriftlich oder per E-Mail widerspricht, 
werden nach Ablauf dieser Frist die Änderungen zu dem 
von ELLA mitgeteilten Zeitpunkt, der nicht vor dem Zeit-
punkt der Versendung der Änderungserklärung liegen 
darf, für die bestehenden Verträge wirksam. Widerspricht 
der Kunde den Änderungen binnen einer Frist von vier Wo-
chen ab Zugang der Änderungserklärung schriftlich oder 
per E-Mail, endet der Vertrag unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von zwei Wochen ab Zugang der Ablehnungs-
erklärung des Kunden, und die Ladekarte wird deaktiviert. 
Der Kunde ist auf die Bedeutung seines Verhaltens sowie 
die eintretenden Folgen im Rahmen der Änderungserklä-
rung besonders hinzuweisen.  
Außerdem wird ELLA eine Gegenüberstellung über die 
von der Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen betroffenen Bestimmungen sowie die vollständige 
Fassung der neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
auf ihrer Webseite www.ella.at veröffentlichen und diese 
in Schriftform dem Kunden auf dessen Verlangen an ihrem 
Sitz aushändigen oder per E-Mail übermitteln. ELLA wird 
den Kunden mit der Änderungserklärung auf diese Mög-
lichkeiten hinweisen. 

Änderungen der Kontaktinformationen (wie insbesondere 
Adressen, Telefonnummern, Ansprechpartner) und sonsti-
ger zur Vertragsabwicklung erforderlicher und im Vertrag 
genannter Informationen (wie insbesondere Firmenname, 
Bankverbindungen, Links) sowie die Verbesserung von 
Rechtschreibfehlern sind keine Änderungen der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. 
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ELLA GmbH & Co KG I Davidstraße 3 I 3834 Pfaffenschlag I FN 499010 p I LG Krems/Donau I UID-Nr. ATU73696618  

Persönlich haftende Gesellschafter: ELLA Verwaltungs GmbH I Davidstraße 3 I 3834 Pfaffenschlag I FN 497373 g I LG Krems/Donau 

 

Name des Verbrauchers 

         Straße       Hausnr.    Stiege    Stock    Tür 

Datum             Unterschrift des/der Verbraucher/s (nur bei Mitteilung auf Papier) 

PLZ      Ort 

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts 
 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die ELLA GmbH & Co KG, Davidstraße 3, 3834 
Pfaffenschlag, Tel.: 02848/6336-10, office@ella.at, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 
------------------------- Bitte füllen Sie dieses Formular nur aus, wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten wollen -------------------------- 
 
 

Muster-Widerrufsformular 
 
 
Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den bargeldlosen Bezug von Dienstleistungen an 
ausgewiesenen Ladestationen gegen Vorlage der ELLA-Ladekarte. 
 
 
Bestellt am: ………………………. 
 
  
 
…………………………………………………..                                                   
 
 
 
………………..…………………………………………                                …………………………………………. 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
………………………………                                                   …………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 


